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Die schriftl. parI. Anfrage Nr. 3584/J-NR/89 p betreffend Um­
wandlung bzw. Umbau des Wiener Kursalons im Stadtpark in ein 
Spielcasino, die die Abg. Buchner und Genossen am 6. April 1989 
an meinen Herrn Amtsvorgänger richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten~ 

Das Denkmalschutzgesetz verbietet Veränderungen an einem unter 
Denkmalschutz stehenden Objekt ohne Zustimmung des Bundesdenk­
malamtes. 

Im Antrag auf Zustimmung zu einer Veränderung ist der Antrag­
steller hinsichtlich aller von ihm für eine Veränderung geltend 
gemachten GrUnde beweispflichtig (Umkehr der Beweislast gemäß 
§ 5 Abs. 1 zweiter Satz Denkmalschutzgesetz). Das Bundesdenk­
malamt hat die fUr eine Veränderung geltend gemachten (und 
nachgewiesenen) GrUnde gegenUber den fUr eine unveränderte Bei­
behaltung sprechenden GrUnde abzuwägen. Diese fUr die Beibehal­
tung sprechenden GrUnde sind in erster Linie die der künstleri­
schen, geschichtlichen oder kulturellen Bedeutung des Denkmals, 
die von der veränderung betroffen werden würden. 
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Bislang wurde .. nochkein Antrag auf Genehmigung von Veränderun­
gen des Wiener Kursalons gestellt, es kann daher auch keine 
Aussage darüber gemacht werden, inwieweit eine Veränderung die 
überlieferte Erscheinung des Wiener Kursalons so beeinträch­
tigen würde, daß einem Antrag nicht stattgegeben werden könnteo 
Sollten Baurnaßnahmen ohne Bewilligung eingeleitet werden, würde 
das Bundesdenkmalamt die entsprechenden Schritte unternehmen 0 

Der Bunde~~~ 
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